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DB InfraGO AG 

GB Personenbahnhöfe 

ZENTRALE 

Technische Mitteilung 

- Als Handlungsanweisung gemäß Konzernrichtlinie 138.0202 – 

TM 2024-02 I.ISI1 

Sachlich zugehöriges Regelwerk/ Ril: Ril 813.0450 

Ersatz für TM: Erstausgabe 

Hinterlegt in der Datenbank „Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK der DB InfraGO AG Perso-
nenbahnhöfe“ 

TM-Titel / Handlungsbedarf: 

Planungsleitfaden Video V4.0 
 

Gültig ab: 04.07.2024 Version: 1.0 

 

Mitzeichnung: Fachlinie: 

   Bautechnik  

   Elektrotechnik  

   Förder- und Maschinentechnik  

   Telekommunikationstechnik  

   Gebäudeautomation  

   Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik  

 Betrieb  

 Anlagenmanagement / Instandhaltung  

Freigabe durch Informationstechnik  

I.ISI1     

 

Unterschriften: 
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1. Anlass / Ziel 

Ausgliederung der Videotechnik aus dem zuvor veröffentlichten Planungsleitfaden (Video, WLAN, 

ZIM) V3.0 in einem eigenen Planungsleitfaden für Videotechnik V4.0. Zudem fanden redaktionelle 

Anpassungen, Fortschreibungen, Aktualisierungen und Erweiterungen des Planungsleitfadens 

Videotechnik V4.0 statt. Weiter wurde das Dokument an den aktuellen Stand der Technik und an 

die aktuellen Vorgaben für die Planung von zu errichtenden ITK-Anlagen an Personenbahnhöfen 

der DB InfraGO AG angepasst. 

Mit dieser Technischen Mitteilung (TM) werden die fachlichen Vorgaben für die Planung und Aus-

führung des Planungsleitfaden für Videotechnik V4.0 verbindlich eingeführt. 

2. Geltungsbereich / Übergangsregelungen 

Die Vorgaben im Planungsleitfaden für Videotechnik V4.0 gelten für Planungs- und Bauleistungen 

an Anlagen der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe. 

Der Planungsleitfaden konkretisiert und standardisiert die Vorgaben der Ril 813.0450 in Bezug 

auf die Planung und Errichtung von Videotechnik und der zugehörigen Komponenten und kann 

sowohl für neue Videoanlagen als auch für die Erweiterung bzw. Ergänzung der Videotechnik an 

bestehenden Anlagen angewendet werden. 

3. Zielgruppe der TM 

Die TM ist durch folgende Projektbeteiligte zu beachten und anzuwenden: 

▪ Interne und externe Fachplaner 
▪ Projektleiter 
▪ Fachspezialisten 50Hz, ITK 
▪ Anlagenerrichter 
▪ Technische Bau- und Qualitätsbeauftragte 

 
Externe Planer können die mitgeltenden Unterlagen bei der Projektleitung der DB InfraGO AG 
anfordern. 

4. Regelungssachverhalt / Inhalt der TM 

Die TM dient der Veröffentlichung und verbindlichen Einführung von Planungsvorgaben für Vide-

otechnik. Die Vorgaben zur Planung und Umsetzung sind im referenzierten Planungsleitfaden für 

Videotechnik V4.0 enthalten. 

5. Mitgeltende Unterlagen 

▪ Planungsleitfaden Videotechnik V4.0 

▪ Anlagen 

6. Begriffe / Definitionen 

▪ Siehe Kapitel 6 – Planungsleitfaden Videotechnik V4.0 

7. Anlagen 

▪ Siehe Kapitel 7 – Planungsleitfaden Videotechnik V4.0  
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8. Zuständigkeiten / Fachverantwortliche Ansprechpartner 

OE Name Mail-Adresse Telefonnummer 

I.ISI1 Torsten Kuhlmey Torsten.Kuhlmey@deutschebahn.com +49 30 297 65076 

I.IPP12 Anis Baroudi Anis.Baroudi@deutschebahn.com +49 30 297 32226 

9. Veröffentlichung der TM 

Standardverteiler: 
Verteilung über Informationsplattform  
Anlagentechnik, Bautechnik und ITK  
des GB Personenbahnhöfe über I.IPB (3) 

Zusatzverteiler: 
Verteilung über  
fachverantwortlichen Ansprechpartner 

 Standardverteiler mit RB-Leiter  EBA, Referat xx 

 Standardverteiler ohne RB-Leiter  DB Services GmbH 

 Leiter BM  DB Kommunikationstechnik GmbH 

 Verteilung an Dritte  DB Systel GmbH 
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